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RS OGH 1949/1/20 1Os873/48
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.1949

Norm

StPO §293

Rechtssatz

Die Entscheidung darüber, welchen Ein3uß eine Einschränkung des Schuldspruches auf das Strafmaß haben soll, ist

nach dem Gesetz dem Ermessen des Richters anheimgegeben und daher nur mit Berufung anfechtbar.

Entscheidungstexte

1 Os 873/48
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